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Einleitung.

I

Zur Geschichte des Kinderschutzgesetzes vom 
30. März 1903 (RGBl. S. 113).

Das Kinderschutzgesetz vom 30. März 1903 ist das 
Endergebnis einer langjährigen Entwicklung. Nur 
zögernd ist die Gesetzgebung seit etwa der Mitte 
des vorigen Jahrhunderts dazu übergegangen, den 
mehr und mehr auf dem Gebiete der gewerblichen 
Kinderarbeit hervortretenden Übelständen durch 
Schutzbestimmungen zugunsten der in ihrer leib
lichen und geistigen Gesundheit durch Über
anstrengung und Ausbeutung gefährdeten Kinder 
entgegenzutreten. Die Besorgnis, die Konkurrenz
fähigkeit der Industrie zu beeinträchtigen und 
andererseits die Scheu, in die Rechte der Eltern 
einzugreifen und ihnen den durch die Kinder er
zielten, in manchen Fällen für die Existenz der 
Familie nur schwer zu entbehrenden Verdienst zu 
entziehen, hemmten den Erlaß von einschneidenden, 
unter dem Druck der Erwerbsverhältnisse zumal 
in den Großstädten mehr und mehr notwendig
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werdenden Schutzbestimmungen. Die ersten, wenn 
auch nicht ausreichenden und in Ermangelung einer 
genügenden Kontrolle vielfach in der Praxis nicht 
zur vollen Durchführung gelangten Schritte auf dem 
Gebiete des Kinderschuhes bedeuten für Preußen 
das Regulativ vom 9. März 1839 über die Be
schäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken (GS. 
S. 156) sowie das Gesetz vom 16. Mai 1853 betr. 
einige Abänderungen des erwähnten Regulativs 
(GS. S. 225), der Min.Erl. v. 18 August 1853 
(Min.Bl. S. 198) und der Min.Erl. v. 12. August 1854 
betr. die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in 
Berg-, Hütten- und Pochwerken (Min.Bl- S. 185). 
Das Regulativ von 1839 bestimmte, daß vor zurück
gelegtem neunten Lebensjahre niemand in einer 
Fabrik zu einer regelmäßigen Beschäftigung an
genommen werden dürfe. Für junge Leute unter 
16 Jahren setzte es die Höchstdauer der Beschäfti
gung auf täglich 10 Stunden fest und verbot die 
Nachtarbeit von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens 
sowie die Arbeit an Sonn- und Festtagen. Das 
Gesetz von 1853 erhöhte das Schutzalter von 9 auf 
12 Jahre, gestattete für Kinder bis zum vollendeten 
14. Lebensjahre nur eine Beschäftigung von 6 Stunden 
täglich und setzte die Nachtzeit auf 8V2 Uhr abends 
bis 5Vi Uhr morgens fest.

Für das Gebiet des ganzen Norddeutschen Bundes 
und nach dessen Erweiterung durch den Eintritt der 
süddeutschen Staaten für das gesamte Reichsgebiet
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traf sodann die Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 
(Bundes-Gesetzbl. S. 245) in den §§ 128 ff. Bestim
mungen, die aber gegenüber dem Preußischen Gesetz 
vom 16. Mai 1853 einen Fortschritt nicht enthielten. 
Danach durften Kinder unter 12 Jahren in Fabriken 
zu einer regelmäßigen Beschäftigung nicht ange
nommen werden. Die Beschäftigung von Kindern 
unter 14 Jahren war nur zulässig, wenn sie täglich 
einen mindestens dreistündigen Schulunterricht er
hielten, und durfte 6 Stunden täglich nicht über
steigen. Junge Leute im Alter von 14 bis 16 Jahren 
durften in Fabriken nicht über 10 Stunden täglich 
beschäftigt werden (§ 128Y Ferner war die Be
schäftigung aller dieser jugendlichen Arbeiter von 
8Vr Uhr abends bis 5Vt Uhr morgens sowie an 
Sonn- und Feiertagen verboten. Mittags sowie 
auch vor- und nachmittags mußten ihnen Pausen 
zur Bewegung in der freien Luft gewährt werden 
(§ 129).

Auf diesem Standpunkte blieb die deutsche Kinder
schutzgesetzgebung über 20 Jahre lang stehen. Wieder
holte Anregungen im Reichstag in den Jahren 1885 
bis 1888 blieben ohne Erfolg. Der Reichstag nahm 
zwar in der Session 1887/1888 einen Gesetzentwurf 
mit einschneidenden Schuhbestimmungen an; er 
wurde aber nicht Gesetz, da der Bundesrat die ver
fassungsmäßige Zustimmung versagte.

Einen wesentlichen Fortschritt auf dem Wege 
des Kinderschuhes und der Arbeiterschutzgesetzgebung
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überhaupt bedeutete sodann die Novelle zur Ge
werbeordnung vom 1. Juni 1891 (das sogenannte 
Arbeiterschutzgesetz, RGBl. S. 261), welche den 
Lit. VH (gewerbliche Arbeiter) umgestaltete, die §§ 41 a 
und 66 a (s. unten S. 169 u. 160) einschob und den 
§ 164 (s. unten S. 174) ergänzte. Der § 135 GO. in 
der Fassung der Novelle von 1891 (s. unten S. 166) 
verbietet nunmehr die Beschäftigung schulpflichtiger 
Kinder in Fabriken schlechtweg. Die Folgen dieser 
Bestimmung waren aber keineswegs ausschließlich 
günstige. Zwar ging die Zahl der in Fabriken 
arbeitenden Kinder, die 1890 noch 27 486 betrug, 
alsbald erheblich zurück und zwar im Jahre 1898 
bis auf 4301. Die Kinderarbeit wurde aber zumeist 
nur in andere Bahnen gedrängt und zwar vor
nehmlich in die Hausindustrie mit ungünstigeren 
gesundheitlichen Verhältnissen und in den Erwerb 
auf der Straße unter Steigerung der sittlichen Ge
fahren für die hier erwerbstätigen Kinder. Die 
Berufszählung vom 14. Juni 1895 ergab eine Zahl 
von 214954 erwerbstätigen Kindern, ließ aber von 
vornherein dem Zweifel Raum, ob ihr Ergebnis 
den tatsächlichen Verhältnissen entspreche und die 
wirkliche Zahl infolge unrichtiger Angaben bei der 
Erhebung nicht erheblich größer sei.

Unter diesen Verhältniffen setzten die Bestre
bungen auf bessere Ausgestaltung des gesetzlichen 
Schutzes der Kinder gegen die Gefahren zu früher 
und zu ausgedehnter Arbeit in der Preffe, in Ber-
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einen („Verein zum Schutz der Kinder vor Aus
beutung und Mißhandlung"), auf Kongressen 
(Internationaler Arbeiterschutzkongreß zu Zürich 
1897) und in den Verhandlungen des Reichstags 
von neuem ein. Insbesondere aber trat die deutsche 
Lehrerschaft auf Grund der im Schulunterrichte in 
wachsendem Maße hervortretenden gesundheitlichen 
und sittlichen Schäden der Kinderarbeit mit steigendem 
Nachdruck für den Erlaß gesetzlicher Schutzbestim
mungen ein (vgl. das Buch des Lehrers Konrad 
Agahd zu Rixdorf „Kinderarbeit und Gesetz gegen 
die Ausnutzung kindlicher Arbeitskraft in Deutsch
land", Jena 1902). In einem auf der deutschen 
Lehrerversammlung zu Breslau im Jahre 1898 ge
faßten Beschlusse wird als durchaus notwendig be
zeichnet:

„a) Das Verbot jeder Beeinträchtigung des regel
mäßigen Schulbesuchs durch Rücksichtnahme auf er
werbsmäßige Beschäftigung der Schulkinder, ins
besondere Beseitigung der Hüteschulen, sowie solcher 
Dispensationen vom Schulbesuch, die im Interesse 
der Erwerbstätigkeit geschehen;

d)Jede erwerbsmäßige Beschäftigung von Kindern 
unter 12 Jahren ist zu verbieten;

c) Ebenso die Arbeit älterer Kinder morgens vor 
Beginn der Schule, nach 6 Uhr abends und an 
Sonntagen;

d) Die Dauer der regelmäßigen täglichen Be
schäftigung ist möglichst kurz zu bemessen. Bei der
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Arbeit müssen diejenigen besonderen Rücksichten auf 
Gesundheit und Sittlichkeit genommen werde«, die 
durch das jugendliche Alter geboten sind;

e) Ganz zu verbieten ist: Hausieren, Beschäftigung 
in Wirtshäusern, bei Schaustellungen und bei Treib
jagden;

f) Die staatliche Aufsicht ist auch auf die Be
schäftigung der Kinder in der Hausindustrie und in 
der Landwirtschaft auszudehnen."

Durch Rundschreiben vom 9. Dez. 1897 an die 
Bundesregierungen leitete der Reichskanzler (Reichs
amt des Innern) nunmehr amtliche Erhebungen 
über die gewerbliche Kinderarbeit außerhalb der 
Fabriken und der diesen gleichstehenden Anlagen 
ein, deren Resultate in den Vierteljahrsheften zur 
Statistik des Deutschen Reichs von 1900, drittes 
Heft, veröffentlicht worden sind (vgl. dazu unten 
S. 17). Aus diesen Ermittlungen beruht der Gesetz
entwurf betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Be
trieben. Er wurde nebst Begründung, wie er vom 
Bundesrat beschloffen worden, durch Schreiben des 
Reichskanzlers vom 10. April 1902 dem Reichstage 
zur verfaffungsmäßigen Beschlußnahme vorgelegt 
(Drucksachen des Reichstags, Nr. 567 der Anlagen, 
10. Legislaturperiode, II. Session 1900/1902). Die 
erste Beratung im Reichstage fand in der 172. und 
173. Sitzung am 23. und 24. April 1902 unter Be
teiligung zahlreicher Redner aus allen Parteien 
statt (Stenogr. Berh. betr. die 172. und 178. Sitzung
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des Reichstags S. 4997 ff., 5027 ff.). Der Reichstag 
verwies den Entwurf an eine Kommission (die 
XIX.) von 21 Mitgliedern, die sich am 21.Cft 1902 
konstituierte und nach Vornahme von zwei Lesungen 
— die erste Lesung in 13, die zweite in 2 Sitzungen — 
am 14. Jan. 1903 schriftlichen Bericht an das Plenum 
(Berichterstatter Abgeordneter Sittart) erstattete 
(Drucksachen des Reichstages, Nr. 807 der Anlagen). 
Die zweite Beratung des Entwurfs im Plenum 
fand in der 246. und 248. Sitzung am 29 und 
81. Jan. 1903 (Stenogr. Verh. S. 7545 ff. und 7592 ff.) 
die dritte Beratung in der 290. Sitzung am 23. März 
1903 (Stenogr. Verh. S. 8832 ff.) statt. Nach den 
Beschlüssen der dritten Lesung wurde der Gesetz
entwurf am selben Tage in der Gesamtabstimmung 
mit großer Mehrheit angenommen.

Zugleich nahm der Reichstag auf Antrag der 
Kommission ebenfalls mit großer Mehrheit nach
stehende Resolution an:

„Den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, zum 
Zwecke von Erhebungen über den Umfang und die 
Art der Lohnbeschäftigung von Kindern im Haus
halte (Aufwartung, Kinderpflege u. dergl.) sowie in 
der Landwirtschaft und deren Nebenbetrieben, ihre 
Gründe, ihre Vorzüge und Gefahren, insbesondere 
für Gesundheit und Sittlichkeit, sowie die Wege 
zweckmäßiger Bekämpfung dieser Gefahren mit den 
Landesregierungen in Verbindung zu treten und 
pie Ergebnisse der vorgenommenen Erhebungen dem



16 Einleitung.

Reichstage mitzuteilen" (Komm.Ber. S. 40, Stenogr. 
Verh. S. 7623). Rach erfolgter Zustimmung des 
Bundesrats ist das Gesetz in der vom Reichstag in 
der dritten Beratung ihm gegebenen Fassung als 

„Gesetz, betreffend Kinderarbeit in gewerblichen 
Betrieben. Vom 30. März 1903" 

in der zu Berlin am 2. April 1903 ausgegebenen 
Nr. 14 des RGBl. S. 113 veröffentlicht worden. 
Von dem dem Reichstag vorgelegten Regierungs
entwurf weicht das Gesetz, wie in den Anmerkungen 
zu den einzelnen Paragraphen unten näher an
gegeben ist, in einer großen Anzahl von Bestim
mungen wesentlich ab und zwar durchweg zu Gunsten 
eines ausgedehnteren Schutzes sowohl der fremden 
als auch der eigenen Kinder. Auch die Bestim
mungen über die Aufsicht (§ 21) und die Straf
bestimmungen (88 23—29), letztere durch Einfügung 
verschärfter Vorschriften bei gewohnheitsmäßiger 
Zuwiderhandlung, sind zu Gunsten eines besseren 
Schutzes umgestaltet worden.

IL
Die dem Gesetzentwurf bei seiner Übersendung 

an den Reichstag beigegebene

Begründung 
lautet in ihrem allgemeinen Teile — die zu den 
einzelnen Paragraphen in der Begründung ge
machten Bemerkungen sind, soweit erforderlich.
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unten in den Anmerkungen zu den betreffenden 
Paragraphen berücksichtigt worden — wie folgt:

„Qm Jahre 1898 sind über die gewerbliche Kinder
arbeit außerhalb der Fabriken und der diesen gleich
stehenden Anlagen amtliche Erhebungen angestellt 
worden, bei welchen nach der Veröffentlichung in 
den Bierteljahrsheften zur Statistik des Deutschen 
Reichs von 1900 (Drittes Heft S. 97) 532 283 Kinder 
in noch nicht oder noch schulpflichtigem Alter er
mittelt wurden. Mehr als die Hälfte der Kinder, 
nämlich 306 823 (57,64 Proz X wurde in der In
dustrie vorgefunden, nahezu ein Drittel, nämlich 
171739 Kinder (32,27 Proz ), sind als Austtäger, 
Ausfahrer, Laufburschen oder Laufmädchen gezählt, 
während in Gast- und Schankwirtschaften 21620 
(4,06 Proz ), im Handelsgewerbe 17 623 (3,31 Proz) 
und in Berkehrsgewerben 2 691 (0,51 Proz ) Kinder 
angetroffen sind. Die ermittelte Zahl von 532 283 
Kindern bleibt hinter der Wirklichkeit noch zurück, 
da bei der Untersuchung nicht alle Gebiete des Reichs 
und nicht alle Zweige der gewerblichen Tätigkeit 
berückstchttgt worden sind.

Zugleich haben die angestellten Ermittlungen 
die bisher vielfach vertretene Anschauung bestätigt, 
daß auf dem Gebiete der gewerblichen Kinderarbeit 
zum Teil erhebliche Mißstände bestehen. Nach den 
Ergebniffen der Erhebung sind nämlich die Kinder 
nicht nur bei Arbeiten ermittelt worden, die wegen 

Ppangeuberg, Stnderschutzgesetz. 2.Aufl. 2
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der damit verbundenen Anstrengung für Kinder 
ungeeignet sind, die Kinderarbeit war vielmehr auch 
in gesundheitsgefährlichen Betrieben vertreten. Auch 
die Dauer und die zeitliche Lage der Beschäftigung 
unterliegt insbesondere in der Hausindustrie häusig 
erheblichen Bedenken. So ist in Preußen für 110682 
Kinder — 41 Proz. der überhaupt beschäftigten — 
eine mehr als dreistündige tägliche Beschäftigungs
dauer festgestellt worden, und zwar wurden 55 933 
Kinder (50,54 Proz.) sechsmal und 7 621 Kinder 
(6,89 Proz.) siebenmal in der Woche, also auch 
Sonntags, zu einer mehr als dreistündigen Arbeit 
herangezogen. Daß unter den mehr als dreistündigen 
auch fünf- und sechsstündige tägliche Arbeitszeiten 
in nicht unbeträchtlicher Zahl vertreten sind, darf 
ohne weiteres angenommen werden. So waren in 
Mccklenburg-Strelitz von den 62 (unter 213) mehr 
als 3 Stunden beschäftigten Kindern 16 (25,8 Proz.) 
fünf Stunden und 9 (14,5 Proz.) sechs Stunden 
täglich tätig. Daneben wird aus der thüringischen 
Hausindustrie von Arbeitszeiten bis zu zehnstündiger 
täglicher Dauer berichtet. Daß die Beschäftigung 
vielfach zu einer ungeeigneten Zeit stattfindet, kann 
schon mit Rücksicht auf die zahlreichen Kinder, die 
beim Austragen und bei sonstigen Botengängen 
morgens in aller Frühe und abends spät tätig 
sein müssen, nicht bezweifelt werden. Bei der Haus
industrie ist in verschiedenen Gegenden langdauernde 
Nachtarbeit der Kinder angetroffen worden. End-
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lich ist auch gegenüber einigen günstigeren Wahr
nehmungen mehrfach eine Beeinträchtigung der 
körperlichen und geistigen Entwicklung der Kinder 
als Folge ihrer übermäßigen Beschäftigung fest
gestellt worden. Eine Unterstützung finden die Er- 
hebungsergebnisse in den von der Kommission für 
Arbeiterstatistik gemachten ungünstigen Feststellungen 
über die Arbeitsverhältnisse in den offenen Ver
kaufsstellen und in den Gast- und Schankwirtschaften 
vor allem aber in den Jahresberichten der Gewerbe- 
Aufsichtsbeamten mit ihren häufigen Klagen über 
eine übermäßige gewerbliche Kinderbeschäftigung. 

Hiernach kann nicht bezweifelt werden, daß eine 
dringende Veranlassung vorliegt, nunmehr der 
Regelung der gewerblichen Kinderarbeit außerhalb 
der Fabriken und der diesen gleichstehenden An
lagen näher zu treten. Auch wird sich diese Rege
lung angesichts der hervorgehobenen Mißstände 
nicht auf diejenigen Fälle beschränken können, in 
denen Kinder außerhalb der Familie als gewerb
liche Arbeiter in Werkstätten, dem Handels- und 
Verkehrsgewerbe und dergleichen tätig sind. Ein 
Eingreifen erscheint vielmehr auch hinsichtlich solcher 
Betriebe geboten, in denen ausschließlich Familien
angehörige beschäftigt werden, so daß insoweit von 
dem bisher auf dem Gebiete des Arbeiterschutzes 
maßgebenden Grundsätze des § 154 Abs. 4 der GO., 
wonach die Familie die Schranke für die Arbeiter
schutzgesetzgebung bilden soll, abzusehen sein wird. 

2*
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Die Bedenken, welche gegen eine Regelung der 
Kinderarbeit in solchen Betrieben sprechen, in denen 
der Arbeitgeber ausschließlich Familienangehörige 
beschäftigt, also in Betrieben, wie sie sich besonders 
zahlreich in der Hausindustrie finden, sind ein
gehend erwogen worden. Namentlich war man 
sich der Schwierigkeiten einer ausreichenden Kon
trolle wohl bewußt. Allein in dieser Beziehung 
kam zunächst in Betracht, daß schon dadurch viel 
gewonnen ist, wenn überhaupt Bestimmungen be
stehen, welche eine unzulässige Kinderbeschäftigung 
für die Folge ausschließen, da solche Vorschriften 
den Eltern einen Maßstab dafür geben werden, 
was sie ihren Kindern ohne Gefahr für deren 
körperliche und geistige Entwicklung zumuten dürfen; 
auch wird hierdurch das Bewußtsein der Eltern 
von ihrer ethischen Verantwortlichkeit ihren Kindern 
gegenüber geweckt und geschärft. Ferner bietet das 
Interesse der Lehrer und Geistlichen an den zu er
lassenden Vorschriften immerhin eine nicht zu unter
schätzende Bürgschaft für ihre Innehaltung. Wenn 
man sich vergegenwärtigt, in wie hohem Maße die 
Lehrer bereits gegenwärtig ihre Aufmerksamkeit 
dem vorliegenden Gebiete zuwenden, so erscheint 
die Annahme wohl berechtigt, daß ihr Interesse 
noch wachsen wird, wenn die zu erlassenden Vor
schriften über die Beschäftigung der Kinder den 
Lehrern in den Augen der Eltern denjenigen Rück
halt geben, dessen sie bedürfen, wenn sie bei der
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Beseitigung von Mißständen auf diesem Gebiet 
Ersprießliches erzielen wollen. Vor allem aber 
lassen die Ergebnisse der Erhebungen in Verbindung 
mit dem sonst vorliegenden Material ein Vorgehen 
auch auf dem Gebiete der Familienbetriebe so 
dringend notwendig erscheinen, daß demgegenüber 
die bestehenden Bedenken zurücktreten müssen. 

Bei den angestellten Ermittlungen ist zwar der 
Umfang der Kinderarbeit in Familienbetrieben 
nicht ziffermäßig festgestellt worden. Es ist aber 
im Auge zu behalten, daß von den 306 823 in der 
Industrie beschäftigten Kindern 143 710 = 46,84 Proz. 
in der Textilindustrie, 41 801 = 13,62 Proz. in der 
Industrie der Holz- und Schnitzstoffe, 40 997 

- 13,36 Proz in den Bekleidungs- und Reinigungs
gewerben und 27 645 9,01 Proz., wovon 22 668
auf die Tabakfabrikation entfallen, in der Industrie 
der Nahrungs- und Genußmittel tätig sind. Hier
nach sind fast 83 Proz der in der Industrie ver
wendeten Kinder in solchen Gewerbszweigen be
schäftigt, in denen die Hausindustrie weit verbreitet 
ist. Ferner darf als bekannt vorausgesetzt werden 
und wird zudem in den Berichten der Gewerbe- 
Aufsichtsbeamten bestätigt, daß in der Hausindustrie 
gerade die Familienbetriebe, bei denen der Vater 
als Arbeitgeber seiner Kinder bezeichnet werden 
kann, stark vertreten sind. Einen ziffermäßigen 
Anhaltspunkt bietet in dieser Beziehung die nach 
Mitteilungen in der Literatur im Jahre 1897 auf
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Grund amtlicher Ermittlungen festgestellte Tatsache, 
daß in 35 Schulorten des Kreises Sonneberg, eines 
der Hauptsitze der thüringischen Spielwarenindustrie, 
von den 3 555 außerhalb der Schulzeit gewerblich 
beschäftigten Kindern nur 88 nicht bei den eigenen 
Eltern, mithin 97'/- Proz. in der eigenen Familie 
arbeiteten.

Hinzu kommt, daß gerade in der Hausindustrie 
nach dem bei der Erhebung gesammelten und dem 
anderweit vorliegenden Materiale die größten Miß
stände bestehen. So waren beispielsweise in einem 
Bezirke Kinder von 3 Uhr Nachmittags bis in die 
Nacht hinein beschäftigt. In anderen Bezirken 
dauerte die Nachtarbeit mitunter bis 12 Uhr nachts, 
ja bis 2 und 3 Uhr morgens. Und zwar beziehen 
sich diese Mitteilungen auf hausindustrielle Betriebe 
jeder Art, insbesondere also auch auf die Betriebe, 
in denen ausschließlich Angehörige derselben Familie 
tätig sind.

Hiernach kann es keinem Zweifel unterliegen, 
daß von einer Regelung, welche auf die Ein
beziehung der hausindustriellen Kinderarbeit und 
der Kinderarbeit in Familienbetrieben überhaupt 
verzichten wollte, nur ein verhältnismäßig geringer 
Teil der mit gewerblicher Arbeit beschäftigten 
Kinder betroffen werden würde, während der über
wiegenden Mehrzahl der Kinder, die noch dazu 
unter den ungünstigsten Verhältnissen arbeiten, die 
zu erlassenden Vorschriften nicht zugute kämen.
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Daß ein solches Ergebnis ernsten Bedenken unter
liegen müßte, steht außer Frage. Der Grundsatz 
des § 154 Abs. 4 der GO. wird daher aufgegeben 
und auch der Familienbetrieb in den Werkstätten, 
sowie den sonstigen Gewerben hinsichtlich der 
Kinderarbeit der gewerbepolizeilichen Regelung 
unterworfen werden müssen. Einen Vorgang bietet 
in dieser Hinsicht die Gesetzgebung in England, 
welche für domestic Workshops, d. h. für Werkstätten, 
in denen die beschäftigten Personen Mitglieder der 
in den Arbeitsräumen gleichzeitig wohnenden 
Familien sind, die Beschäftigung eigener Kinder 
nur während eines Zeitraumes von sieben Stunden 
an jedem Tage entweder am Vormittag oder am 
Nachmittage mit der Maßgabe gestattet ist, daß 
die Beschäftigung nicht länger als fünf Stunden 
ohne Pause dauern darf (Factory and Workshop 
Act 1901, section 111, Ziffer 1 d,f).

Unter den dargelegten Umständen reicht die be
stehende Gesetzgebung zur Beseitigung der zu Tage 
getretenen Mißstände nicht Während die
Ausdehnung des § 139a auf Bauten und auf Werk
stätten gemäß § 154 Abs. 4 der GO ein Mittel 
zur Ausschließung der Kinder aus den gefährlichen 
Werkstätten an die Hand gibt und eine Regelung 
der Kinderarbeit in den übrigen Gewerbebetrieben 
bis zu einem gewissen Grade auf Grund der 
§§ 120 a ff. a. a. O. erreicht werden könnte, läßt 
sich ein Eingreifen in die Arbeitsverhältniffe der



24 Einleitung.

hausindustriell bei ihren Eltern tätigen Kinder 
nur durch eine Abänderung der Gesetzgebung er
möglichen. Hiernach empfahl es sich, schon im 
Interesse der Einfachheit der zu erlassenden Vor
schriften von den Befugnissen, welche die bestehen
den gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der Be
schränkung der Kinderarbeit gewähren, im vor
liegenden Falle keinen Gebrauch zu machen und 
den Weg der Gesetzgebung zur Regelung der An
gelegenheit auch auf denjenigen Gebieten einzn- 
schlagen, auf welchen im Verordnungswege hätte 
Abhilfe geschaffen werden können.

Bei der Aufstellung des vorliegenden Gesetz
entwurfs, betreffend gewerbliche Kinderarbeit, sind 
im wesentlichen folgende grundsätzliche Gesichts
punkte maßgebend gewesen.

Zunächst ist nicht beabsichtigt, eine Änderung 
in den bisher schon bestehenden reichsrechtlichen 
Beschränkungen der Kinderarbeit eintreten zu lassen, 
die Bestimmungen des Entwurfs sollen vielmehr 
ergänzend neben die bereits bestehenden Be
stimmungen treten. In dieser Beziehung kommen 
namentlich in Betracht die Bestimmungen über den 
Ausschluß von Kindern unter dreizehn Jahren und 
noch schulpflichtigen Kindern über dreizehn Jahre 
aus den Fabriken, den Werkstätten der Kleider
und Wäschekonfektion und den Werkstätten mit 
Motorbetrieb (§ 135 der GO, tz 2 der Verordnung 
betreffend die Ausdehnung der §§ 185 bis 139 und
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des § 189 b der GO. auf die Werkstätten der Kleider
und Wäschekonfektion, vom 31. Mai 1897, RGBl. 
S. 459, und die Verordnung, betteffend die In
kraftsetzung der im § 154 Ws. 3 der GO getroffenen 
Bestimmung, vom 9. Juli 1900, RGBl. S. 565). 
Ferner sind zu ermähnen die Bestimmungen über 
den Ausschluß von Kindern unter vierzehn Jahren 
aus gewissen Räumen in denjenigen Anlagen, 
welche Zündhölzer unter Verwendung von weißem 
Phosphor Herstellen, im 8 2 des RG., betreffend 
die Anfertigung und Verzollung von Zündhölzern, 
vom 13. Mai 1884 (RGBl. S. 49) sowie die zahl
reichen vom Bundesrat auf Grund der §§ 120 e, 
139 a der GO erlassenen Bestimmungen über den 
Ausschluß oder über Beschränkungen der Beschäf
tigung von Kindern unter 14 Jahren in gesund
heitsgefährlichen Betrieben oder bei gesundheits
gefährlichen oder sonst ungeeigneten Beschäf
tigungsarten.*) Ebenso bleiben unberührt alle für 
die gewerblichen Arbeiter als solche begründeten 

*) Bestimmung über die Beschäftigung von Arbeite
rinnen und jugendlichen Arbeitern in Gummtwaren- 
fabriken vom 21. Juli 1888 (RGBl. S. 219), Ziffer I 2 
der Bestimmungen über die Beschäftigung von Arbeite
rinnen und jugendlichen Arbeitern in Walz- und Hammer
werken vom 29. April 1892/1. Februar 1895 (RGBl. 
S. 602 beziehungsweise 8), Ziffer I der Bestimmungen, 
betreffend die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in 
Hechelräumen und dergl., vom 29. April 1892 (RGBl. 
S. 604), § 7 der Vorschriften über die Einrichtung und
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Beschränkungen des freien Arbeitsvertrags, wie sie 
in dem Titel VII der GO. und anderen Gesetzen 
enthalten sind.

Ferner soll die Regelung entsprechend den an
gestellten Erhebungen auf die Beschäftigung in den 
im Sinne der Gewerbeordnung als gewerblich an
zusehenden Betrieben sich beschränken und sich 
danach insbesondere weder auf die häuslichen Dienst
leistungen noch auf die Landwirtschaft erstrecken. 
Abweichend von der Gewerbeordnung setzt dagegen 
der Entwurf nicht das Vorhandensein eines gewerb
lichen Arbeitsvertrags imb aus Seiten des Kindes 
nicht die Eigenschaft eines gewerblichen Arbeiters 

den Betrieb der Bleifarben- und Bleizuckerfabriken vom 
8. Juli 1893 (RGBl. S. 213), § 9 der Vorschriften 
über die Einrichtung und den Betrieb von Anlagen 
zur Herstellung von Alkalichromaten vom 2. Febr. 
1897 (RGBl. S. 11), § 15 der Vorschriften über 
die Einrichtung und den Betrieb von Anlagen zur 
Herstellung elektrischer Akkumulatoren auS Blei oder 
Bleiverbtndungen vom 11. Mai 1898 (RGBl. S. 176), 
Ziffer 1 der Bestimmungen, betreffend die Beschäf
tigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern 
in Ziegeleien, vom 18. Okt. 1898 (RGBl. S. 1061), § 6 
der Vorschriften über die Einrichtung und den Betrieb 
der Rohhaarsptnnereien, Haar- und Borstenzurichtereien 
sowie der Bürsten- und Pinselmachereien vom 28. Jan. 
1899 (RGBl. S. 5), § 14 der Vorschriften über die Ein
richtung und den Betrieb gewerblicher Anlagen, in denen 
Thomasschlacke gemahlen oder Thomasschlackenmehl ge
lagert wird, vom 25. April 1899 (RGBl. S. 267), § 10 
der Vorschriften über die Einrichtung und den Betrieb


